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Informationen zur neuen Vergleichsregelung (VR)  
 

Für die Ende letzten Jahres 
ausgelaufene „alte“ VR gab es 
bis zum 28.02.2015 eine Über-
gangsregelung. Die auf dieser 
Grundlage durchgeführten 
übertariflichen Höhergruppie-
rungen erfolgten „betragsmä-
ßig“, ohne eine Arbeitszeiterhö-
hung und sind jetzt bestands-
geschützt. 
Tarifbeschäftigte, die im Rah-
men der al-
ten VR noch 
nicht in Ihrer 
„Zielbewer-
tung“ sind, wären nicht mehr 
höhergruppiert worden. Im 
Rahmen der Tarifverhandlungen 
konnte auch eine neue VR für 
Fälle ab dem 01.03.2015 verein-
bart werden. Somit können 
übertarifliche Höhergruppierun-
gen aus der „alten“ VR zum in-
dividuellen Zeitpunkt noch voll-
zogen werden. Für Tarifbe-
schäftigte auf z.B. A9-A11 be-
werteten Stellen ist der Aufstieg 
nach EG10 leistungsabhängig 
bereits nach 4 Jahren (früher 7 
Jahre) möglich. Neu ist, dass 
nach weiteren drei Jahren (leis-
tungsabhängig) eine Zulage 
(entspricht dem halben  Höher-
gruppierungsgewinn nach 

EG 11) gewährt wird. Grundsätz-
lich wird auch denjenigen die 
bereits heute in der EG10 sind, 
(Ausnahmen gibt es, wenn z.B. 
bundesbankspezifische Tätig-
keitsmerkmale vorliegen) diese 
Zulage angeboten. Die überta-
riflichen Regelungen nach der 
neuen VR gelten allerdings nur 
bei einer gleichzeitigen Arbeits-
zeiterhöhung auf 40 bzw. 39,5* 

Wochen-
stunden. 

Das gilt 
auch für 

alle Tarifbeschäftigte, die zu-
künftig eine Stelle mit einer ver-
gleichbar höheren beamten-
mäßigen Bewertung übertragen 
bekommen. Sie haben die Wahl 
zwischen einer tariflichen (mit 
39 Std.) und einer angebotenen 
übertariflichen Eingruppierung. 
Alle Höhergruppierungen ab 
dem        1. März 2015 erfolgen 
stufengleich, was sich gegen-
über zu früher wesentlich stär-
ker im Geldbeutel bemerkbar 
macht. 
Da noch Vorarbeiten erforder-
lich sind, ist aktuell von Ihnen 
nichts zu veranlassen. Für Fra-
gen stehen Ihnen die Mitglieder 
der VdB Tarifkommission  jeder-
zeit gern zur Verfügung.  
*gilt z.B. für Schwerbehinderte und Be-
schäftigte die Kindergeld für Kinder un-
ter 12 Jahren erhalten; siehe § 3 AZV) * 

Besitzstand gesichert - neue 

Vergleichsregelung und stufen-

gleichen Aufstieg erreicht! 


